
Richtlinien für Beschaffungen in Schulen und nachgeordneten Dienststellen

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Böning  ( 2281 zur Verfügung

1. Allgemeines
Alle Schulen und nachgeordnete Dienststellen sind gemäß Ziffer 3.1 der Beschaffungsordnung
der Freien Hansestadt Bremen (Brem.BeschO) grundsätzlich zuständig für sämtliche
Beschaffungen. Sie können sich bei Bedarf der Fachkunde der Beschaffungsstelle der Behörden
bedienen.
Wenn Lieferungen und Leistungen der zentralen Beschaffung unterliegen, kann unter den
Voraussetzungen nach Ziffer 5.4 dieser Richtlinie die Beschaffung in Ausnahmefällen selbst
durchgeführt werden.
Alle Beschaffungen erfolgen im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel unter Beachtung der
nachfolgt aufgeführten Bestimmungen unter Verantwortung der Schulleitung.

2. Wesentliche zu beachtende Vorschriften
Bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen müssen  folgende Vorschriften
beachtet werde:

• Beschaffungsordnung der Freien Hansestadt Bremen (Land- u. Stadtgemeinde)
(Brem.BeschO) (Anlage)

2.1

• Landeshaushaltsordnung(LHO) der Freien Hansestadt Bremen vom 25. Mai 1971
(Brem.GBl. S. 143),

hier insbesondere § 55 LHO in Verbindung mit den Verwaltungsvorschriften  vom 4. Oktober
1976 (Brem.ABl. S. 413), besonders  Nr. 2 V V zu § 55 LHO;

2.2

• Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) -ausgenommen Bauleistungen- in der
jeweils gültigen Fassung, z.Z. Ausgabe 2000 - ISBN 3-88784-913-2 -

• VOLTeil A -Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe

von Leistungen - und dem

• VOLTeil B – Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung

von Leistungen

Diese Bestimmungen gelten auch im Rahmen der Autonomie.

Die wesentlichen anzuwendenden Bestimmungen sind unter Nr. 3 und 4 dieser Richtlinie und
Orientierungshilfe aufgeführt.

3. Freihändige Vergabe
Aufgrund VOL/A § 3 Nr. 4 Buchstabe  - p - ist ein Gesamtauftragswert von
DM 10.000,-  (Zahlbetrag) festgelegt.
Bis zur Höhe von DM 10.000,-- können Leistungen ohne Ausschreibung beschafft werden.
Hierfür ist dann eine formlose Preisermittlung vorzunehmen.

• Dazu sind mindestens drei vergleichbare Angebote verschiedener Anbieter einzuholen.

• Es sollen nur leistungsfähige, zuverlässige und fachkundige Unternehmen,
möglichst vor Ort -Service- + Garantieleistungen lassen sich dann leichter abwickeln- zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden.

• Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und die Angebote miteinander verglichen
werden können.

• Aus dem Preisvergleich muss hervorgehen, wann und wie die Preise ermittelt wurden, ob
schriftl. oder telefonisch. Bei telefonischen Angeboten ist festzuhalten, wer hat wann mit wem
gesprochen.
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• Bei der Auswertung der Angebote sind alle den Preis beeinflussenden Faktoren, z.B
Garantieleistungen, Mehrwertsteuer, Rabatt, Skonto, Fracht-, Verpackungs-. Portokosten
etc., zu berücksichtigen.

• Das Ergebnis ist schriftlich festzuhalten. Die Angebote und der Preisvergleich sind den
Beschaffungsunterlagen beizufügen. Der Preisvergleich ist namentlich abzuzeichnen, es ist
festzuhalten wer über den Zuschlag entschieden hat. Wird im Einzelfall aus besonderen
Gründen nicht der günstigste Anbieter ausgewählt, ist diese Abweichung unter Angabe der
Gründe bei den Beschaffungsunterlagen zu vermerken.

• Die Auftragsvergabe hat unter Anwendung der VOL/B grundsätzlich schriftlich zu
erfolgen, dabei ist darauf hinzuweisen, dass für alle Aufträge die
Verdingungsordnung für Leistungen Teil B(VOL/B) und beim Kauf von EVD und Zubehör die
„Besonderen Vertragsbedingungen für den Kauf von EDV-Anlagen u. –Geräten(BVB)“
 gilt.

4. Öffentliche Ausschreibung
Übersteigt der Gesamtauftragswert DM 10.000,- muss eine Öffentliche Ausschreibung erfolgen.
soweit nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände ( siehe hierzu § 3 Nr. 3 und 4
VOL/A) eine Ausnahme rechtfertigen.
Die Öffentliche Ausschreibung  ist nach § 3 VOL/A ein besonderes Preisermittlungsverfahren.
Da dieses Verfahren sehr formal und aufwendig ist, empfiehlt es sich, bei diesem Verfahren die
Hilfe senatorischen Behörde-Beschaffung  022-2 – in Anspruch zunehmen.

5. Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
Die Schule entscheidet auf der Grundlage der Beschlüsse der Schulkonferenz unter Beachtung
der verfassungsmäßigen Lehr- und Lernmittelfreiheit über die Verwendung der ihr für ein
Haushaltsjahr zugewiesenen Haushaltsmittel. Erweiterte inhaltliche Spielräume im Bereich der
Lehrpläne, unterschiedliche Profilbildung einzelner Schulen und unterschiedliche Fähigkeiten und
Fertigkeiten von Lehrkräften machen Ausstattungsvorgaben (Ausstattungslisten) weitestgehend
überflüssig; damit entfällt vielfach eine Beteiligung der senatorischen Behörde bei der
Beschaffung und gleichzeitig die Antragstellung.

5.1
Schulen können selbst Lehr- und Lernmittel, deren Gesamtauftragswert DM 10.000,-
(Zahlbetrag) nicht übersteigt beschaffen.

       Unterliegen Lieferungen/Leistungen der zentralen Beschaffung z.B.

• Reagenzien, Laborbedarf und Chemikalien,
• Papier-, +  Bürobedarf, EDV-Zubehör + Verbrauchsmaterial,
• Kopierer und Vervielfältigungsmaschinen

und andere Artikel,

sind die Beschaffungslisten und Veröffentlichungen der zentralen Beschaffungsstellen zu
beachten und die darin aufgeführten Artikel bei den genannten Lieferanten direkt zu beziehen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Beschaffung von

• Kopierern und Vervielfältigungsmaschinen

weiterhin die Performa Nord (früher SKP) zuständig ist. Der Bedarf dieser Geräte ist der
senatorische Dienststelle – Beschaffung OGZ 022-2 - zu melden.
Finden sich Artikel in keiner Beschaffungsliste, müssen die Artikel über zentrale
Beschaffungsstellen beschafft werden, wenn der Auftragswert über DM 1.000,- beträgt;
siehe im übrigen Ziffer 5.4. dieser Richtlinie und Orientierungshilfe.
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5.2
Zentrale Bestelltermine  z.B. für

• Lernbücher und Lernmittel,
• Hefte, Papier, Zeichenmaterial,
• Sonderprogramme etc.

Diese Artikel unterliegen der zentralen Beschaffung, Selbstbeschaffungen sind grundsätzlich
nicht zulässig.

5.3
Die von den zentralen Beschaffungsstellen und der senatorischen Behörde
- Beschaffung- herausgegebenen Beschaffungslisten für häufig wiederkehrende Artikel und
Warengruppen, wie z.B. die

• „Liste für den Einkauf von Lehr- + Lernmitteln“ und die
• „Jahrespreisliste für Kleinsportgeräte“
• 

sind ebenfalls zu beachten und ersparen den Schulen eigene Preisvergleiche.

5.4
Nach Ziffer 3.42 Brem.BeschO können die Schulen auf eine Beschaffung nach den
Beschaffungslisten und auf eine zentrale Beschaffung verzichten, wenn sie einen Ausnahmefall
begründen können und für sie dadurch Kostenvorteile und für das Land und die Stadtgemeinde
Bremen keine Nachteile entstehen. In diesen Fällen haben die Schulen die Begründung für den
Verzicht (ggf. mit weitere Unterlagen) dem späteren Rechnungsbeleg beizufügen.

5.5
Vor einer Beschaffung von Projektionsgeräten, audio-visuellen Geräten und Zubehör  ist es
sinnvoll sich von der  Landesbildstelle(LIS 3 Medien/Landesbildstelle) beraten zu lassen.
Bei der Beschaffung von audio-visuellen Geräten, wie TV-Geräten, Videorecordern etc. ist zu
beachten, dass sie der Rundfunkgebührenpflicht unterliegen. Es ist zu überlegen, ob beim Kauf
dieser Geräte die Empfangsteile(Tuner) gleich vom Lieferanten  stillgelegt werden, um die
Rundfunkgebühren einzusparen.
Es hat sich als sinnvoll  erwiesen, vor einer Beschaffung von EDV- Geräten und Zubehör sich im
Einzelfall von der senatorischen Behörde(Referat 16 oder Beschaffung 022-2) oder dem LIS,
z.B. über Support, Vernetzung etc. beraten lassen.

5.6
Bei Beschaffungen bis zu einem Auftragswert von DM 500,- (Zahlbetrag) können formlose
Preisermittlungen (Preisvergleiche) unterbleiben. Bei einem höheren Auftragswert sind Preis-
vergleiche zu erstellen.

5.7

folgenden Fällen kann mit Bargeld gezahlt werden. Beim Kauf von:

- Lebensmittel für den hauswirtschaftlichen Unterricht/lebenspraktischen Unterricht in
Sonderschulen. Auf Antrag werden bestimmten Lehrkräften hierfür Haushaltsmittel vom
Lernmittelkonto zur Verfügung gestellt. Über die Verwendung müssen Nachweise vorgelegt
werden.

- Lehr- und Lernmitteln, die nur bar bezahlbar sind.
  Verauslagte Beträge werden unter Belastung des Schulkontos per Auslagenrechnung
  erstattet. Die Grenze für solche Auslagen beträgt DM 500,-.
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VOLTeilA
Allgemeine Bestimmungen

für die Vergabe von Leistungen (VOL/A)

Abschnitt 1: Basisparagraphen

§ 1
Leistungen

- Leistungen im Sinne der VOL sind alle Lieferungen und Leistungen, die nicht unter die
Verdingungsordnung für Bauleistungen - VOB - fallen (VOB/A § l).

- Keine Anwendung findet die VOL auf Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit')
erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen von Gewerbebetrieben angeboten werden,
soweit deren Auftragswert die in der Vergabeverordnung festgelegten Schwellenwerte nicht
erreichen; die Bestimmungen der Haushaltsordnungen bleiben unberührt.

- Leistungen ab der in der Vergabeverordnung festgelegten Schwellenwerte, die im Rahmen einer
freiberuflichen Tätigkeit erbracht  oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigren angeboten werden
und deren Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend
beschrieben werden kann; diese Leistung fallen unter die Verdingungsordnung für freiberufliche
Leistungen -VOF-.

§ 2

 Grundsätze der Vergabe

1. (1) Leistungen sind in der Regel im Wettbewerb zu vergeben.

(2) Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen sind zu bekämpfen.

2. Bei der Vergabe von Leistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

3. Leistungen sind unter ausschließlicher Verantwortung der Vergabestellen an fachkundige, leistungsfähige
und zuverlässige Bewerber zu angemessenen Preisen zu vergeben.

4. Für die Berücksichtigung von Bewerbern, bei denen Umstände besonderer Art vorliegen, sind die jeweils
hierüber erlassenen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder maßgebend.

 1) vgl. §18 Abs.1 Nr.1 EStG
(l) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind:
Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der {beruflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wis senschaftliche,
künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwalte, Notare. Patentanwälte. Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten,
Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer
(vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten. Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten.
Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne
der Sitze l und 2 i« auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient;
Voraussetzung ist. dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung
im Fall Tätigkeit nicht entgegen; .vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und
eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen.........
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§ 3
Arten der Vergabe

(1) Bei Öffentlichen Ausschreibungen werden Leistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach öffentlicher
Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben.
(2) Bei Beschränkter Ausschreibung werden Leistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach Aufforderung
einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten vergeben.
(3) Bei Freihändiger Vergabe werden Leistungen ohne ein förmliches Verfahren vergeben.
(4) Soweit es zweckmäßig ist. soll der Beschränkten Ausschreibung und der Freihändigen Vergabe eine
öffentliche Aufforderung vorangehen, sich um Teilnahme zu bewerben (Beschränkte Ausschreibung mit
Öffentlichem Teilnahmewettbewerb  bzw. Freihändige Vergabe mit Öffentlichem Teilnahmewettbewerb).

(2) Öffentliche Ausschreibung muss stattfinden, soweit nicht die Natur des Geschäfts oder
          besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen

(1) Beschränkte Ausschreibung soll nur stattfinden.
a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen in

geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche Fachkunde oder
Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit erforderlich ist,

b) wenn die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand
verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis
stehen würde,

c) wenn eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat.
d) wenn eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z.B. Dringlichkeit, Geheimhaltung)

unzweckmäßig ist.

4. Freihändige Vergabe soll nur stattfinden,

a) wenn für die Leistung aus besonderen Gründer z.B. besondere Erfahrungen. Zuverlässigkeit oder
Einrichtungen, bestimmte Ausführungsarten) nur ein Unternehmen in Betracht kommt.

b) wenn im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang und für
angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben werden
müssen, es sei denn. dass dadurch die Wettbewerbsbedingungen verschlechtert werden,

c) wenn die Leistungen gewerbliche Schutzrechte eines bestimmten Unternehmens bestehen, es sei
denn, der Auftragnehmer oder andere Unternehmen sind zur Nutzung dieser Rechte befugt,

d) wenn bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden Vertrag kein höherer
Preis als für die ursprüngliche Leistung gefordert wird und von einer Ausschreibung kein
wirtschaftlicheres Ergebnis  zu erwarten ist. Die Nachbestellungen sollen insgesamt 20 v. H. des
Wertes der ursprünglichen Leistung nicht überschreiten,

e) wenn Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen, Geräten usw. vom Lieferanten der
ursprünglichen Leistung beschafft werden so;." und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von
anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen bezogen werden können.

f)  wenn die Leistung besonders dringlich ist,
g)  wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,
h)  wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend

beschrieben werden kann. dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden können.
i)  wenn es sich um Leistungen handelt, die besondere. schöpferische Fähigkeiten verlangen
k)  wenn Leistungen von Bewerbern angeboten werden, die zugelassenen, mit
     Preisabreden oder gemeinsamen Vertreibeinrichtungen verbundenen Kartellen
     angehören und keine kartellfremden Bewerber vorhanden sind.
l) wenn es sich um Börsen waren handelt,
m) wenn es sich um eine vorteilhafte  Gelegenheit handelt,
n) wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine erneute

Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht,
o)  wenn die Vergabe von Leistungen an Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der Jugendhilfe, Aus-

und Fortbildungsstätten oder ähnliche Einrichtungen beabsichtigt ist,
p) wenn sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister ggf. Landesminister - bis zu

einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist.

5. Es ist aktenkundig zu machen, weshalb von einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung abgesehen
worden ist.
























